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In der Bundesrepublik Deutsch-

land fallen radioaktive Abfälle 

beim Betrieb von Leistungs-, 

Versuchs-, Demonstrations- 

und Forschungsreaktoren an, 

aus der Stilllegung von Leis-

tungs-, Versuchs- und De-

monstrationsreaktoren sowie 

von Forschungs- und Unter-

richtsreaktoren und weiteren 

kerntechnischen Einrichtun-

gen, bei der Urananreicherung 

sowie bei der Herstellung von 

Brennelementen, bei der 

Grundlagenforschung und der 

angewandten Forschung, bei 

der Radioisotopenanwendung 

in sonstigen Forschungsein-

richtungen, Universitäten, Ge-

werbe- und Industriebetrieben, 

Krankenhäusern oder Arzt-

praxen, bei sonstigen Abfall-

verursachern, wie zum Bei-

spiel im militärischen Bereich 

und zukünftig bei der Kondi-

tionierung bestrahlter Brenn-

elemente, die der direkten 

Endlagerung zugeführt wer-

den. 

Die in der Bundesrepublik 

Deutschland anfallenden radi-

oaktiven Abfälle werden, un-

ter Beachtung endlagerrele-

vanter Gesichtspunkte, grund-

sätzlich in zwei Kategorien 

unterschieden: In bestrahlte 

Brennelemente und Abfälle 

aus deren Wiederaufarbeitung 

sowie radioaktive Abfälle mit 

vernachlässigbarer Wärmeent-

wicklung. Bestrahlte Brenn-

elemente fielen und fallen 

beim Betrieb von Atomreakto-

ren an, die der gewerblichen 

Erzeugung von Elektrizität 

dienen sowie beim Betrieb 

von Forschungs-, Versuchs- 

und Demonstrationsreaktoren. 

So beschreibt das Bundesmi-

nisterium für Umwelt, Natur-

schutz und nukleare Sicherheit 

(Bundesumweltministerium – 

BMU) die Verhältnisse in 

Deutschland in seinem im 

August 2018 fertiggestellten 

„Zweiten Bericht zur Durch-

führung der Richtlinie 2011/ 

70/Euratom“ an die EU-Kom-

mission, dem sogenannten 

Zweiten Durchführungsbericht 

„für die verantwortungsvolle 

und sichere Entsorgung abge-

brannter Brennelemente und 

radioaktiver Abfälle“. 

In Deutschland sind derzeit 

noch sieben Atomkraftwerke 

in Betrieb, heißt es weiter in 

dem Bericht. Mit Inkrafttreten 

des Dreizehnten Gesetzes zur 

Änderung des Atomgesetzes 

(AtG) am 6. August 2011 in-

folge der Ereignisse von 

Fukushima in Japan wurden 

feste Abschalttermine für alle 

deutschen Atomkraftwerke 

eingeführt. Für die sieben 

noch in Betrieb befindlichen 

Atomkraftwerke wird die Be-

rechtigung zum Leistungsbe-

trieb gestaffelt zwischen Ende 

2019 und Ende 2022 erlö-

schen. 

Drei Reaktoren befinden sich 

in der Nachbetriebsphase. 

Weitere 23 Reaktoren (ein-

schließlich Versuchs- und 

Demonstrationsreaktoren) be-

finden sich in der Stillle-

gungsphase, für drei Reakto-

ren wurde die Stilllegung be-

endet. Zudem sind in Deutsch-

land gegenwärtig drei For-

schungsreaktoren, drei Unter-

richtsreaktoren sowie ein Aus-

bildungskernreaktor in Betrieb. 

Sieben Forschungsreaktoren 

sind in Stilllegung und drei 

Forschungsreaktoren wurden 

endgültig abgeschaltet. Für 28 

Forschungsreaktoren wurde 

die Stilllegung beendet. Des 

Weiteren sind in Deutschland 

eine Urananreicherungsanlage 

und eine Anlage zur Brenn-

elementherstellung in Betrieb. 

Die Abgabe von bestrahlten 

Brennelementen aus Leis-

tungsreaktoren an Wiederauf-

arbeitungsanlagen ist seit dem 

1. Juli 2005 nicht mehr zuläs-

sig. Die bei der Wiederaufar-

beitung bestrahlter Brennele-

mente im europäischen Aus-

land angefallenen radioaktiven 

Abfälle werden in die Bundes-

republik Deutschland zurück-

geführt und bis zu ihrer End-

lagerung zwischengelagert. 

Radioaktive Abfälle mit ver-

nachlässigbarer Wärmeentwick-

lung entstehen hauptsächlich 

beim Betrieb und während des 

Rückbaus der Leistungsreak-

toren, wird in dem Bericht er-

klärt. In geringerem Umfang 

fallen radioaktive Abfälle die-

ser Art auch bei der Anwen-

dung von ionisierender Strah-

lung in Industrie, Forschung 

und Medizin an. 

Zwischen 1967 und Ende 

1978 sind demnach rund 

47.000 Kubikmeter sogenann-

te schwach- und mittelradio-

aktive Abfälle in der Schacht-

anlage Asse II eingelagert 

worden. Seit 1988 dringt kon-

tinuierlich Grundwasser aus 

dem Deckgebirge in das 

Bergwerk ein. Zugleich ver-

schlechterte sich die Standsi-

cherheit des alten Bergwerks 

durch den Durchbauungsgrad 

sukzessive. Die Schachtanlage 

Asse II ist gemäß Paragraf 

57b des Atomgesetzes unver-

züglich stillzulegen. Die Still-

legung soll nach Rückholung 

der radioaktiven Abfälle er-

folgen. Das Konzept der Rück-

holung sieht vor, die radio-

aktiven Abfälle zu bergen, zu 

konditionieren und bis zur 

endgültigen Endlagerung zwi-

schenzulagern. Derzeitige Schät-

zungen gingen von einem Ab-

fallvolumen der konditionier-

ten Abfälle von circa 175.000 

bis 220.000 Kubikmeter für 

eine spätere Endlagerung aus. 

Im Zeitraum von 1971 bis 

1998 seien zudem im Endla-

ger für radioaktive Abfälle 

Morsleben (ERAM) insge-

samt circa 37.000 Kubikmeter 

feste und verfestigte Abfälle 

sowie circa 6.600 Strahlen-

quellen mit einer Gesamtakti-

vität in der Größenordnung 

von 1014 Becquerel endgela-

gert worden. Die Einlagerung 

von schwach- und mittelradi-

oaktiven Abfällen in das 

ERAM ist beendet. Das End-

lager soll stillgelegt und lang-

fristig verschlossen werden, 

wird erklärt. 

In der Bundesrepublik 

Deutschland lagerten bis zum 

31. Dezember 2017 19.504 

Mg (Tonnen) Roh- und vor-

behandelte Abfälle sowie 

221.980 Kubikmeter behan-

delte und konditionierte radio-

aktive Abfälle. 

Die bestehenden Regelungen 

unterscheiden zwischen einer-

seits radioaktivem Material 

aus kerntechnischen Anlagen 

und sonstigem, strahlenschutz-

rechtlich genehmigtem Umgang 

sowie andererseits Abfällen, 

die nur natürlich vorkommen-

de radioaktive Stoffe enthalten 

(Naturally Occuring Radioac-

tive Material – NORM). Für 

NORM gelten zum Teil 

grundlegend andere Anforde-

rungen, zum Beispiel hinsicht-

lich der Freigaberegelungen, 

als für radioaktives Material 

aus kerntechnischen Anlagen 

und sonstigem, atom- oder 

strahlenschutzrechtlich geneh-

migtem Umgang. NORM 

wird nicht als radioaktiver Ab-

fall betrachtet und daher nicht 

bilanziert, heißt es in dem Be-

richt des BMU. 

Bis zum 31. Dezember 2017 

seien aus dem Betrieb der 

Leistungsreaktoren in der 

Bundesrepublik Deutschland 

etwa 8.800 Mg (Tonnen) 

Schwermetall1 in Form be-

strahlter Brennelemente ange-

fallen, die in Deutschland 

endgelagert werden müssen, 

wird berichtet. Die aus der 

Wiederaufarbeitung radioakti-

ver Abfälle aus dem europäi-

schen Ausland zurückgenom-

menen und im Inland angefal-

lenen verglasten hochradioak-

tiven Abfälle lagern in Form 

                                                  
1 Megagramm (Mg) oder Tonnen 

Schwermetall ist die Einheit der 

Schwermetallmasse und damit ein 

Maß für den Brennstoffgehalt 

(Uran, Plutonium und Thorium) 

eines Brennelements. 

Atommüll 
 

Zweiter Euratom-Durchführungs-
bericht zur Versorgung des 
Atommülls 
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von 3.164 Kokillen in 113 

Behältern. 

Die aus Nicht-Leistungsreak-

toren stammende Menge be-

strahlten Kernbrennstoffs sei 

deutlich geringer, als die zu 

entsorgende Menge aus Leis-

tungsreaktoren und befinde 

sich in den Nasslagern der 

Forschungsreaktoren in Ber-

lin, Garching und Mainz so-

wie in 479 Behältern (mit tro-

ckener Zwischenlagerung) in 

den Zwischenlagern in Ahaus, 

Jülich und Rubenow. 

In der Bundesrepublik 

Deutschland lagerten bis zum 

3l.Dezember 2017 19.504 Mg 

(Tonnen) Roh- und vorbehan-

delte Abfälle sowie 221.980 

Kubikmeter behandelte und 

konditionierte radioaktive Ab-

fälle. 

Beruhend auf der Absicht, alle 

Arten radioaktiver Abfälle in 

tiefen geologischen Formatio-

nen endzulagern, und unter 

Beachtung endlagerrelevanter 

Gesichtspunkte sei in der 

Bundesrepublik Deutschland 

eine Basisunterteilung ge-

wählt worden, welche den An-

forderungen an die Erfassung 

und Einteilung radioaktiver 

Abfalle aus Sicht der Endlage-

rung gerecht wird, heißt es. 

An der Basisunterteilung in 

hochradioaktive Abfälle und 

Abfälle mit vernachlässigbarer 

Wärmeentwicklung werde 

auch festgehalten, wenn die 

endzulagernden Abfallgebinde 

vor ihrer Verbringung in ein 

Endlagerbergwerk einer län-

gerfristigen obertägigen Zwi-

schenlagerung unterworfen 

sind, wird erklärt. 

Um eine Einordnung in das 

System der Internationalen 

Atomenergie-Organisation 

(IAEO) zu ermöglichen wurde 

eine Transfertabelle entwi-

ckelt. Es gelte aber zu beach-

ten, dass es sich dabei nur um 

eine Schätzung handelt, die 

mit Unsicherheiten behaftet 

ist, heißt es.  
 

 

 

 

 

Den „Bericht zur Umweltra-

dioaktivität und Strahlenbelas-

tung im Jahr 2016“ (Bundes-

tagsdrucksache 19/5350 vom 

26.10.2018)2 hat die Bundes-

regierung jetzt vorgelegt, be-

ruhend auf Daten des Bundes-

amtes für Strahlenschutz 

(BfS). Demnach hat sich die 

berechnete jährliche Gesamt-

belastung mit 3,8 Millisievert 

(mSv) pro Person der Bevöl-

kerung in Deutschland gegen-

über dem Vorjahr nicht verän-

dert. 2016 wurden dem Be-

richt zufolge 42.000 hochradi-

oaktive Strahlenquellen regis-

triert, 2.000 mehr als 2015. 

Medizinische Strahlenbelas-

tung: Die mittlere Anzahl der 

Computertomographien pro 

                                                  
2 http://dip21.bundestag.de/dip21/

btd/19/053/1905350.pdf  

Einwohner und Jahr hat dem 

Bericht zufolge zwischen 

2007 und 2014 um 40 Prozent 

zugenommen. Die mittlere ef-

fektive Dosis der Bevölkerung 

durch medizinische Strahlen-

belastung bildgebender Ver-

fahren beträgt 1,6 mSv (Daten 

für das Jahr 2014). 

Röntgendiagnostik 

Im vorliegenden Bericht wer-

den nochmals Daten der Jahre 

2007 bis 2014 zur Röntgendi-

agnostik ausgewertet. Dabei 

wird darauf hingewiesen, dass 

Abweichungen zu Ergebnis-

sen vorliegen, die in älteren 

Berichten präsentiert wurden. 

Diese beruhten im Wesentli-

chen auf veränderten Daten-

quellen für den stationären 

Bereich. 

Für das Jahr 2014 wurde für 

Deutschland eine  Gesamtzahl 

von etwa 140 Millionen Rönt-

genuntersuchungen abgeschätzt 

(ohne den zahnmedizinischen 

Bereich waren es noch etwa 

83 Millionen Röntgenuntersu-

chungen). Die mittlere Anzahl 

von Röntgenanwendungen in 

Deutschland lag während des 

betrachteten Zeitraums 2007 

bis 2014 nahezu konstant bei 

etwa 1,7 pro Einwohner und 

Jahr. Die Häufigkeit von 

zahnmedizinischen Röntgen-

untersuchungen (Zähne und 

Kiefer) nahm zwischen 2007 

und 2014 von etwa 0,6 auf 0,7 

Untersuchungen pro Einwoh-

ner zu, was etwa 40 Prozent 

der Gesamtanzahl aller Rönt-

genuntersuchungen entspricht. 

Röntgenuntersuchungen des 

Kiefers machen inzwischen 

etwa 20 Prozent der zahnme-

dizinischen Röntgenuntersu-

chungen aus. Über den Zeit-

raum 2007 bis 2014 hat die 

Häufigkeit dieser Untersu-

chungen um etwa 30 Prozent 

zugenommen. Neben den 

Röntgenuntersuchungen im 

zahnmedizinischen Bereich 

entfällt der größte Teil aller 

Röntgenanwendungen auf kon-

ventionelle Untersuchungen des 

Skeletts (d.h. Schädel, Schul-

tergürtel, Wirbelsäule, Becken-

Transfertabelle in die IAEO-Klassifikation (aus: Zweiter Bericht zur Durchführung der 

Richtlinie 2011/70/Euratom, August 2018) 

 

Bericht zur Umweltradioaktivität 2016 vorgelegt 
 

Weiter zunehmende 
Strahlenbelastungen durch 
Computertomographien 
 
Neufassung der Höchstwerteverordnung nach 
Reaktorunfällen 
 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/053/1905350.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/053/1905350.pdf

